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1  ANLASS  ZUR GESAMTREVISION 

Die heute gültige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) stammt aus dem Jahre 1998. Seither 

ist eine Teiländerung vorgenommen worden. Der Gemeinderat Holziken möchte die Bau- 

und Nutzungsordnung zeitgerecht anpassen und attraktiv halten. 

 

Eine fundierte Planung basiert ebenso auf Visionen der räumlichen Entwicklung wie auf 

einer umfassenden Analyse des Ist-Zustandes und der Definition des Zielzustands. Die 

Siedlungsqualität in ländlichen Entwicklungsräumen gewinnt bei fortschreitender Zersied-

lung an Bedeutung. Gefragt sind massgeschneiderte und nicht Normlösungen mit interdis-

ziplinärem Ansatz. Die Raumplanung stellt die Instrumente zur Verfügung, mit welchen si-

chergestellt werden kann, dass die Entwicklung in die gewünschte Richtung geht. Sie ist 

nicht Selbstzweck, sondern hat sich den Zielen und Wünschen des Souveräns unterzuord-

nen. 
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2  ORGANISATION 

Für die Begleitung und Bearbeitung der Nutzungsplanung setzte der Gemeinderat eine Be-

gleitkommission ein, in der ein Mitglied des Gemeinderates, der Gemeindeschreiber und 

die Gemeindeschreiberin-Stv. und verschiedene Interessen aus unterschiedlichen Fachbe-

reichen und Bevölkerung vertreten sind. Damit soll die Nutzungsplanung breit abgestützt 

werden und die Koordination zwischen der Begleitkommission und dem Gemeinderat ge-

währleistet werden. 

 

Mitglieder Nutzungsplanungskommission 

Á Jacqueline Hausmann, Gemeindeammann (Vorsitz), Vertretung Gemeinde und 

Ressortvorsteherin Ortsplanung  

Á Peter Lüscher, Vertretung Landwirtschaft 

Á Marcel Dahinden, Vertretung Bevölkerung / Architektur 

Á Michael Urben, Vertretung Bevölkerung  

Á Daniel Lüthi, Vertretung Bevölkerung, ab Juli 2020 

Á Marco Bieri, Gemeindeschreiber, Vertretung Bauverwaltung 

 

Protokoll: Marco Bieri, Gemeindeschreiber und Isabelle Müller, Gemeindeverwaltung 

 

Die externe fachliche Beratung und die Erarbeitung der Planungsunterlagen erfolgten 

durch:  

Á Fachplaner:  

Bis 30. Juni 2022: swr+, Matthias Räber, Projektleiter und Monika Rüsi / Pascal 

Senn, Projektleiter(in) Stv. 

Ab 1. Juli 2022: Flury Planer + Ingenieure AG, Matthias Räber, Projektleiter; Victo-

ria Molina, Projektleiterin Stv.; Marcel Bertschi, Sachbearbeiter 

Á Landschaftsinventar: Victor Condrau, Landschaftsplanung, Düco GmbH 
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3  ZIELSETZUNG 

Die Nutzungsplanungskommission hat folgende Leitsätze für die räumliche Entwicklung 

und die Nutzungsplanungsrevision entwickelt, die nachfolgenden Planungsarbeiten haben 

diese zu berücksichtigen: 

3.1 Bevölkerungsentwicklung / Baulandbedarf  

Die Bevölkerung von Holziken wächst. Schätzungen aus den laufenden Bauprojekten und 

den kantonalen Wachstumsprognosen für die Region Suhrental zufolge, hätte die Ge-

meinde in 30 Jahren 1ó700 und in 40 Jahren 1ó750 Einwohner. Diese Bevölkerungszahl ist 

heute mit 1'754 Einwohnern bereits erreicht (Stand Dezember 2023). Die Gemeinde 

möchte ortsverträglich wachsen und den ländlichen Charakter des Dorfes wahren. Gemäss 

gemeindeeigener Abschätzung wird die Bevölkerungszahlt für in 30 bzw. 40 Jahren ca. 

2000 ï 2100 Einwohner prognostiziert. 

 

Leitsatz  

Die Gemeinde strebt ein ortsverträgliches, qualitatives und familienfreundliches Wachstum 

an.  

Aufzonungen für Wohnen und Gewerbe sollen moderat erfolgen.  

 

 

3.2 Ortsbild  

Die Gemeinde ist sehr naturnah, im Dorf gibt es viele Gärten und Bäume. Da die Gemein-

de mit keinem anderen Dorf zusammengewachsen ist, gelangt man umgehend ins Grüne. 

Im Dorf gibt es wenig Industrie oder Kleingewerbe, man wohnt hier. Die Gemeinde hat zwei 

Schulhäuser und ein Gemeindehaus. Die Infrastrukturen des Dorfes sind ausreichend und 

zweckmässig. Die alltäglichen Nutzungen mit Zentrumsfunktion sind entlang der Haupt-

strasse aufgereiht (Gemeindehaus, Schulhaus, Bauamt, Restaurants, Entsorgung). In der 

Gemeinde gibt es keinen Dorfkern, und auch sonst gibt es keinen eigentlichen Gemeinde-

treffpunkt. Die Reithalle und das Restaurant Bären sind Identifikationsorte. Das Ortsbild ist 

vom Verkehr geprägt; aufgrund kantonaler Vorgaben ist wenig Gestaltungsspielraum vor-

handen. 

 

Leitsatz  

Die Gemeinde setzt sich zum Ziel, ein gepflegtes Dorfbild mit zeitgemässem, ländlichem 

Charakter zu fördern. Entlang der Hauptstrasse sollen die Nutzungen mit Zentrumsfunktion 

in einem Zentrumsbereich oder in einer Zentrumszone gestaltet und gefasst werden. Da-

rum ist besonders auf die Gestaltung des Strassenraumes der Hauptstrasse zu Gunsten 

der Wohnbevölkerung und für mehr Aufenthaltsqualität zu achten. Der Verkehr soll sich der 

Zentrumsfunktion unterordnen.  
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Auch auf die Gestaltung des Strassenraums von Gemeindestrassen ist zu achten, da die-

ser ebenfalls ein Teil des Ortsbildes ausmacht. Die ortstypischen Aussenraumqualitäten 

und die Durchgrünung sollen erhalten werden. 

 

  

3.3 Ortsentwicklung  

Der öffentliche Raum in Holziken ist klein und weist kein grosses Potenzial mehr auf, wie 

Änderungen der Schulwege. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf einen Halbstunden-

takt würde begrüsst. In der Gemeinde gibt es keinen Arzt, was von der Bevölkerung ver-

misst wird, und auch wenige Kleingewerbe. Die Freizeit im Aussenraum wird, trotz guten 

Freiräumen, wie zum Beispiel beim Schulhaus Hueb, oft woanders verbracht als im Dorf. 

Soziale Treffpunkte im Dorf sind die Restaurants, das Gemeindehaus, die Mehrzweckhalle 

und der Sportplatz.  

 

Leitsatz  

Die Gemeindedienstleistungen sind bedürfnisgerecht auszustatten und nach Möglichkeit 

weiterhin vor Ort zu erbringen.  

Holziken fördert ein attraktives Umfeld für das Gewerbe.  

Die Vereinstätigkeit ist einer der tragenden Pfeiler unserer Gemeinde und wird gefördert 

und anerkannt.  

 

 

3.4 Verkehr  

Die Gemeinde Holziken ist durch den Verkehr geprägt, dieser führt mitten durchs Dorf. Auf 

der Hauptstrasse gibt es drei Fussgängerstreifen, was sicher ausbaufähig ist. Der motori-

sierte Verkehr im Dorf ist zügig unterwegs. Gestaltungs- und Lenkungsmassnahmen für 

den Verkehr auf den Ortsdurchfahrten sind erwünscht. 
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Leitsatz  

Der Verkehr soll über den Knoten Hauptstrasse ï Bachstrasse Richtung Autobahn gelenkt 

werden. Die Verkehrsführung soll sicher zugunsten aller Verkehrsteilnehmer gestaltet wer-

den. Die Reduktion der Lärmbelastung und die Erhöhung der Sicherheit werden geprüft. 

 

3.5 Fuss - und Velowege  

Die Fusswege in und um Holziken sind gut erschlossen, jedoch gibt es Probleme beim 

Überqueren von verschiedenen Strassen wie beispielsweise bei der Bachstrasse. Der 

Übergang bei der Panoramastrasse sollte für die Fussgänger besser zu überqueren sein. 

Der Veloverkehr wird im Dorf auf den Strassen geführt. Der Veloverkehr soll auf der Haupt-

strasse Platz haben. 

 

Leitsatz  

Für Fuss- und Velowege wird eine möglichst kurze und sichere Streckenführung gewählt. 

Radstreifen und Fussgängerquerungen gewährleisten die Sicherheit des Fuss- und Velo-

verkehrs. 

 

 

3.6 Natur und Landwirtschaft  

Im Dorf hat es viele Gärten und Grünflächen. Rund um das Dorf befinden sich zahlreiche 

Landwirtschaftsflächen. Die Landwirte sind mit der heutigen BNO zufrieden. 

 

Leitsatz  

Unsere Bevölkerung wird gebeten der intakten, geschätzten und geschützten Natur und 

Umwelt Sorge zu tragen. Die Gemeinde setzt sich für intakte Naherholungsgebiete und ein 

intaktes Landschaftsbild ein und fördert beides. 
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4  GRUNDLAGEN 

Für die Erarbeitung des vorliegenden Themenkatalogs wurden folgende Grundlagen ge-

sichtet und in die Überlegungen miteinbezogen: 

 

Á Raumplanungsgesetz RPG (Bund), 1.Januar 2019. 

Á Raumplanungsverordnung RPV (Bund), 28. Juni 2000. 

Á Kantonaler Richtplan, 20. Sept. 2011 / 24. März 2015 / 27. Juni 2023 

Á Schreiben Aargauer Wanderwege, 15. März 2019 

Á Entwicklungsstrategie Regionalverband Suhrental, 10. Mai 2017 

Á Kantonale Grundlagen zur Nutzungsplanungsrevision, 12. Juni 2018 

Á Regionales Entwicklungskonzept, 2012 

Á Landschaftsentwicklungsprojekt, 2003 

Á Kantonales Baugesetz, 01.07.2024 

Á Bauzonendimensionierung (ARE, Kanton), 2018 

Á Web-GIS des Kantons Aargau, 2018/2019 

Á Kommunales Kurzinventar / Bauinventar, 1994 / 2019 

Á Kommunale Bau- und Nutzungsordnung, 1998, rev. `14 

Á Kommunaler Zonenplan, 1998, rev. `99, `05, `12, `14 

Á Kommunales Landschaftsinventar, 2018/19 
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5  ABLAUF  REVISION NUTZUNGSPLANUNG 

5.1 Ablaufbeschrieb  

Eine Revision der Nutzungsplanung eröffnet Holziken viele Potenziale und Entwicklungs-

möglichkeiten. Eine zukunftsgerechte Revision bedingt eine fundierte Grundlagenanalyse. 

 

Die gesamte Revision wird darum in drei Phasen stufengerecht erarbeitet: 

 

Phase I ï Grundlagen Kanton und Evaluation Planungsbüro  

In der ersten Phase ist der Auftrag für das Planungsbüro zu bestimmen, welches die Revi-

sion der Nutzungsplanung im Auftrag der Gemeinde Holziken durchführt. Dem Gemeinde-

rat ist aufgrund von Erfahrungswerten für die BNO-Revision eine Offerte mit Terminplan zur 

Erarbeitung der Revision zu unterbreiten. 

 

Phase II ï Handlungsbedarf  

Nach einer differenzierten Analyse der Grundlagen wurden Themen, Defizite und Potenzi-

ale abgeleitet und in einem Masterplan festgehalten. Anschliessend wurde der Handlungs-

bedarf definiert und umschrieben, es wurden quasi die ñWeichenñ gestellt. Der Handlungs-

bedarf wurde in Leitsätzen ausformuliert. Die Leitsätze bilden den Rahmen für die zukünf-

tige Entwicklung. Sie zeigen auf, was als wichtig erachtet wird und welche Aspekte in der 

Revision Holziken angegangen werden. 

 

Phase III ï Revision  

In der dritten und letzten Phase wurde der aus Phase II abgeleitete Handlungsbedarf in 

einer Revision der Nutzungsplanung Holziken umgesetzt. 

5.2 Information Bevölkerung  

Der Masterplan wurde der Bevölkerung am 25. Februar 2020 vorgestellt als Vorbereitung 

auf die umfassende Gesamtrevision und ihr Mitwirkungsverfahren. 

 

Aufgrund der allgemeinen Situation betreffend COVID-19 fand keine Informationsveranstal-

tung statt. Stattdessen fanden im November 2020 zwei Fragestunden zur Gesamtrevision 

und zum Mitwirkungsverfahren im kleineren Rahmen statt.  

 

Der Gemeinderat informierte die Bevölkerung über die Gemeindenachrichten und anläss-

lich von Gemeindeversammlungen über den Stand der Nutzungsplanung. 
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5.3 Ablaufschema  

 

 

  



Holziken - Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Seite 13 
Planungsbericht, Stand: Vorlage für die öffentliche Auflage 

 
 

5.4 Terminprogramm  

 

Beschluss Planungskredit Feb. 2018 

Grundlagenarbeiten, Analyse Räumliches Entwicklungs-

konzept Masterplan 
Aug. 2018 ï Aug. 2019 

Entwurf Nutzungsplanung Siedlung u. Kulturland/BNO Aug. 2019 ï Feb. 2020 

Informationsveranstaltung Stand der Arbeiten 25. Februar 2020 

Entwurf Nutzungsplanung Siedlung u. Kulturland/BNO Feb. 2020 ï Sept. 2020 

Mitwirkung  Nov. ï Dez. 2020 

kantonale Vorprüfung Nov. 2020 ï Juli 2021 

Behandlung Mitwirkungen / Ergebnisse kant. Vorprüfung 

Planerwechsel von swr+AG zu Flury Planer + Ingenieure AG 

Jan. 2021 ï Jan. 2023 

Juni/Juli 2022 

2. Kant. Vorprüfung März 2023 ï März 2024 

Bereinigung April 2024 ï Juli 2024 

Abschliessende kantonale Vorprüfung, Bereinigung Aug. 2024 ï Nov. 2025 

Öffentliche Auflage Jan. - Feb. 2026 

Evtl. Einwendungsbehandlung März - Juni 2026 

Gemeindeversammlung November 2026 

 

5.5 Umfang / Produkte  
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6  PLANERISCHE  VORGABEN 

6.1 Vorgaben Bund  

Die Einhaltung der Bundesgesetze ist durch die kantonale Gesetzgebung gewährleistet. 

6.2 Vorgaben Kanton  

6.2.1 Kantonaler Richtplan  

Der kantonale Richtplan wird in der Planung vollumfänglich berücksichtigt. Das Raumkon-

zept zeigt als 1. Kapitel des kantonalen Richtplans (Festsetzung Sept. 2011) die Grundzüge 

der anzustrebenden künftigen räumlichen Entwicklung des Kantons, bezeichnet Schwer-

punkte und formuliert Strategien zu den einzelnen Räumen. Folgend werden die für Holzi-

ken wichtigsten Festsetzungen des kantonalen Richtplans erläutert. 

 

 

Abb . 1: Ausschnitt aus dem kantonalen Raumordnungskonzept ROK (Stand 2015)  

 

Holziken befindet sich im ländlichen Entwicklungsraum. Ländliche Entwicklungsräume 

zeichnen sich durch eine hohe Lebensraumqualität aus. Sie dienen dem ländlichen Woh-

nen und Arbeiten, der Freizeit und Erholung. Die Gemeinden sorgen dafür, dass: 

 

Á ihr ländlicher, teils semiurbaner Charakter erhalten bleibt und sie sich weiter entwi-

ckeln können, 

Á die ländliche Siedlungs- und Wohnqualität und die Ortskerne und Ortsbilder auf-

gewertet werden, 

Á sich die Dörfer von innen heraus mit sorgfältigen Neu- und Umbauten und mit sanf-

ter Nachverdichtung erneuern (innere Siedlungsentwicklung), 

Á für die Wirtschaft Baulandreserven, vorab für Klein- und Mittelbetriebe, zur Ver-

fügung stehen, sofern geeignete Lagen vorhanden sind. 
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Ländliche Entwicklungsräume umfassen die Landgemeinden und Agglomerationsgemein-

den ausserhalb der urbanen Räume. Sie richten ihre Entwicklung auf ihr spezifisches Po-

tenzial aus und nehmen ihre Funktionen im zugeordneten grösseren Agglomerations- und 

Wirtschaftsraum wahr. Die Grundversorgung ist sicherzustellen. Die Erfüllung der öffentli-

chen Aufgaben im ländlichen strukturschwachen Raum wird subsidiär durch den Finanz- 

und Lastenausgleich unterstützt.1  

 

Siedlungsgebiet  

ĂDer kantonale Richtplan definiert Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet. Gemäss den 

Grundsätzen des kantonalen Raumordnungskonzepts werden im Kapitel Siedlung des kan-

tonalen Richtplans folgende Planungsgrundsätze für die Siedlungsentwicklung festgelegt: 

a) Die Siedlungsqualität (Baustruktur, Aussenraum und Umwelt) wird aufgewertet. An-

gestrebt wird eine qualitativ hochwertige Gestaltung und städtebauliche Einbettung 

von Siedlungselementen in die Landschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 

der Aufwertung der öffentlichen Aussenräume und der Gestaltung der Bauzonen-

grenze. 

b) Erneuerungen und Veränderungen des Siedlungsraums erfolgen unter Beachtung 

der Baustruktur, des Freiraums, optimaler, auf die Quartierstruktur abgestimmte 

baulicher Dichten, der Verkehrskapazitäten und einer ausgewogenen Sozialstruk-

tur. Die Gemeinden legen die Qualitªtskriterien in der Nutzungsplanung fest.ñ 

 

Á Planungsanweisung S 1.2: Das Siedlungsgebiet kann anders angeordnet werden, 

wenn die Gesamtfläche des Siedlungsgebiets nicht vergrössert wird. 

Á Planungsanweisung S 2.1: Mindestdichte in überbauten Wohn- und Mischzonen 40 

E/ha (Holziken 2019 | 37 E/ha) bzw. in unüberbauten Wohn- und Mischzonen 60 

E/ha. 

Á Planungsanweisung S. 2.2: Ermittlung bevorzugter Wohn- und Mischzonen für wei-

tere Erhöhung der Dichte und ausweisen entsprechender Potenziale, wenn Min-

destdichte in den bestehenden Wohn- und Mischzonen erreicht ist (für Holziken 

nicht relevant).  

Á Handlungsprogramm zur Innenentwicklung - Innenentwicklungsstrategie ï kommu-

nale Gesamtschau (Masterplan / Räumliches Entwicklungskonzept wird im Rah-

men der Revision erstellt) 

 

Das Erreichen der Siedlungsqualität, der inneren Siedlungsentwicklung und der Strassen-

raumaufwertung kann durch geeignete Zonen- und Bauvorschriften erreicht werden. Kon-

krete Anweisungen betreffend Themen für geeignete Bauvorschriften lauten: 

 

Á zentrumsnahes attraktives Wohnen im nahen Umfeld von (Bus-) Haltestellen, 

Á kinder-, jugend- und altersgerechte Umgebungs- und Freiraumgestaltung, und 

Á Verdichten der Quartiere. 

 

 
 
1 Raumkonzept Aargau S. 2 + 5. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
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ĂEntlang von Strassen mit Wohnanteilen und einem durchschnittlichen tªglichen Verkehr 

(DTV) von mehr als 8ô000 Motorfahrzeugen/Tag (Hauptstrasse Holziken (DTV 2018| 9734) 

und künftig zunehmender Verkehrsbelastung wird den Gemeinden empfohlen, für den an-

grenzenden Siedlungsraum Aufwertungsmassnahmen in den kommunalen Planungsinstru-

menten zu verankern; bei Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Kanton, sofern der 

Kantonsstrassenraum betroffen ist (Hauptstrasse, Holziken). Die Funktionalität der Strasse 

muss gewªhrleistet bleiben.ñ2   

 

Das vom kantonalen Richtplan definierte Siedlungsgebiet entspricht den heute gültigen 

Bauzonen der Gemeinde Holziken. Einige Parzellen des definierten Siedlungsgebiets sind 

noch unüberbaut. Für diese Gebiete ist in der BNO-Revision eventuell eine Gestaltungs-

planpflicht festzulegen, um eine qualitätsvolle Entwicklung zu erreichen. 

 

 

Abb. 2: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Aargau, Quelle: agis, 12.08.2022 

 

Landschaft von kantonaler Bedeutung / Naturschutz  

Die Gemeinden schützen die LkB in der Nutzungsplanung. Sie legen die Rechtswirkungen 

und die genaue Gebietsabgrenzung fest. Sie scheiden Landschaftsschutzzonen, Landwirt-

schaftszonen mit geeigneten Bestimmungen oder andere Zonen, die dem Schutzziel ent-

sprechen, aus.  

Á Landschaftsschutzzonen ĂIm Bªndliñ, "Bändli", "Im Hard", "i de Matte", "Obermat-

ten", das Pferderennbahngebiet und Siedlungstrenngürtel sind bereits im Kultur-

landplan umgesetzt. 

Á Natur- und Landschaftsinventar erstellen  

 
 
2 Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung S. 4 + 5. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
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In den LkB sind Erneuerungen, Ausbauten und Erweiterungen von bestehenden landwirt-

schaftlichen Siedlungen sowie die Errichtung von untergeordneten betriebsnotwendigen 

Neubauten möglich. Die Beurteilung der Vorhaben erfolgt in den entsprechenden Pla-

nungs- und Bewilligungsverfahren. Für die landschaftliche Einpassung der Bauten gilt in 

den LkB eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Die Gemeinden können in der Nutzungsplanung in-

nerhalb der LkB Ausnahmen für landwirtschaftliche Neubauten vorsehen, soweit die 

Schutzziele nicht übermässig beeinträchtigt werden. Zur Begründung solcher Neubauten 

sind die detaillierten Massnahmen im Richtplantext definiert.3  

 

Á Bedarf an Siedlungseiern überprüfen bzw. Bezeichnung landwirtschaftliche Be-

triebe neu mit «L» 

 

Landwirtschaftsgebiet und Fruchtfolgeflächen  

Das Landwirtschaftsgebiet und die Fruchtfolgeflächen gemäss Richtplankarte werden fest-

gesetzt. Die Gemeinden sichern das Landwirtschaftsgebiet und die Fruchtfolgeflächen mit 

ihrer Nutzungsplanung, indem sie dieses den Landwirtschaftszonen oder anderen Zonen 

mit entsprechenden Vorschriften zuweisen und sie als orientierenden Inhalt im Nutzungs-

plan darstellen. Die Verminderung der Fruchtfolgeflächen um mehr als 3 ha pro Planung 

oder Vorhaben setzt einen Richtplanbeschluss voraus.4  

 

Á Berücksichtigung in der Revision BNO 

 

Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im Wald  

Die Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung werden festgesetzt. Kanton und Ge-

meinden sorgen für einen angemessenen Schutz der Naturschutzgebiete von nationaler 

und kantonaler Bedeutung. Die Gemeinden stellen den grundeigentumsverbindlichen 

Schutz der Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung in der Nutzungsplanung sicher 

und leiten die notwendige Schutz-, Entwicklungs- und Pflegeplanung ein. 

 

Á Naturschutzzone von kant. Bedeutung im Wald Hubel ist bereits im Kulturlandplan 

umgesetzt 

Á Das im 2022 mit dem Kanton vereinbarte Naturwaldreservate Stübis/Hügeli wird 

neu umgesetzt. 

 

Wald 

Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald bezüglich Freizeit- und Erholungsnutzung 

werden gleichwertig zur Waldökonomie und Waldökologie berücksichtigt. Freizeitnutzun-

gen im Wald müssen grundsätzlich störungsarm sein. Intensivere Nutzungsformen sind 

auf geeignete Gebiete mit gezielten Lenkungsmassnahmen zu konzentrieren. 

 

Wo intensivere Formen der Freizeitnutzung zugelassen werden sollen, bezeichnen die Ge-

meinden zur Entlastung der übrigen Gebiete in der Nutzungsplanung regional abgestimmte 

 
 
3 Landschaft von kantonaler Bedeutung S. 4. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
4 Landwirtschaftsgebiet und Fruchtfolgeflächen S. 3. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
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Waldgebiete. In diesen Gebieten sind Einrichtungen in begrenztem Umfang zulässig, wenn 

keine Rodung notwendig ist, keine übergeordneten Interessen (zum Beispiel Wildtierkorri-

dore) entgegensprechen, ein öffentliches Interesse nachgewiesen wird und eine Zustim-

mung gemäss Art. 22 RPG möglich ist. Diese überlagernde Waldnutzung wird befristet und 

muss rückführbar sein.5  

 

Á Schützenswerte und aufzuwertende Waldränder werden im Rahmen der Erstellung 

des Natur- und Landschaftsinventars überprüft. 

 

Gewässer / Gewässerraum / Gewässerschutzzone  

In der aktuellen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde (1998) ist der Raumbedarf der 

ober- und unterirdischen Gewässer mittels Uferschutzstreifen gesichert. Die Ausscheidung 

des Gewässerraums erfolgt im Rahmen der BNO-Revision. 

 

Á Quellfassungen werden im Nutzungsplan eingetragen. 

Á Gewässerraum-Bestimmungen werden in der BNO gemäss Baugesetz übernom-

men.  

 

Klima  

Aufgrund des spürbaren Klimawandels verabschiedete der Regierungsrat im Jahr 2021 die 

kantonale Klimastrategie in Übereinstimmung mit der Klimastrategie der Schweiz (2012). 

Im kantonalen Richtplan legt die Klimastrategie die Handlungsfelder und Stossrichtungen 

für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen im Kanton Aargau fest. 

Die Klimastrategie Kanton Aargau bildet eine wichtige Grundlage für die Revision der Nut-

zungsplanung. Gemäss der Klimastrategie sind angenehme klimatische Bedingungen im 

Siedlungsgebiet zu schaffen, die Versiegelung zu minimieren, eine nachhaltige Verkehrs-

infrastruktur gefördert und ein innovatives Wassermanagement parallel zu einer hochwer-

tigen Innenentwicklung zu realisieren. Ziel ist es, Wärmeinseleffekte zu vermeiden, Grün- 

und Freiflªchen zu sichern und den Kaltluftaustauschprozess zu gewªhrleisten. 

Gemäss Richtplankapitel H 7 und § 4 Abs. 1 Bauverordnung (BauV) hat die Gemeinde 

aufzuzeigen, wie die Wohnqualität und die Qualität der Aussen- und Naherholungsräume 

durch Massnahmen zur Hitzeminderung verbessert werden (vgl. Klimaanalysekarte Kap. 

13.1).  

Im Rahmen der BNO-Revision werden Massnahmen zur Klimaanpassung der Siedlungs-

entwicklung umgesetzt. 

Á Massnahmen wie Versiegelung, Durchlüftung, einheimische Bepflanzung und Re-

genwassermanagement werden als Vorgaben in die BNO aufgenommen. 

Á In den Gebieten für Innenentwicklung und Siedlungserneuerungen sowie Gestal-

tungsplangebiete werden weitere Zielvorgaben in die BNO Bestimmungen aufge-

nommen, wie Berücksichtigung einer klimaangepassten Materialisierung von Ge-

bäuden und Freiflächen sowie vorzunehmende angemessene Grünanteile und 

Baumpflanzungen, Verwendung standortgerechter, einheimischer Bepflanzungen. 

  

 
 
5 Freizeit und Erholung im Wald S. 2. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
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Weitere Gebiete und Zonen (Art. 18 RPG)  

Im Gebiet Am Schöftler befindet sich eine Rekultivierungszone. Das Gebiet "Am Schöftler" 

ist in den Planungsanweisungen des Richtplans (Aktualisierungspaket 1, 27.06.2023) nicht 

mehr als Materialabbaugebiet aufgeführt. Das Gebiet wird nicht für die landwirtschaftliche 

Nutzung, sondern für die Rekultivierung als Wald vorgesehen. 

Á Umsetzung in der BNO einer Rekultivierungszone (Grundnutzung), mit zwei über-

lagernden Schutzzonen (Grubenbiotop und Naturschutzzone). 

6.2.2 Historische Karten  

Um das historische Erbe und das Siedlungswachstum aufzuzeigen, sind nachfolgend Aus-

schnitte aus den historischen Karten aufgeführt. 

 

 

 

Abb. 3: Michaeliskarte 1840. Quelle: agis. 

05.03.2018 
 

Abb. 4: Michaeliskarte 1849. Quelle: a-

gis. 05.03.2018  

 

 

 

Abb. 5: Siegfriedkarte 1884. Quelle: agis. 

09.09.2020 
 

Abb. 6: Siegfriedkarte 1913. Quelle: a-

gis. 09.09.2020  
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Abb. 7: Siegfriedkarte 1940. Quelle: agis. 

05.03.2018 
 

Abb. 8: Landeskarte 1976. Quelle: agis. 

05.03.2018 

 

Die historischen Karten zeigen, dass sich die Siedlung Holziken um das Strassendreieck 

Bachstrasse-Hauptstrasse-Gässli entwickelte. Erst nach 1980 wurden auch Grundstücke 

abseits der Strassen bebaut.  

 

 

 

 
Abb. 9: Übersichtskarte 2018. Quelle: agis  

06.03.2018 

 Abb. 10: Ortho foto 2017. Quelle: agis 

06.03.2018 

    

Holziken hat keine Kernzone und besitzt keinen historischen Kern. Im Dorf befindet sich ein 

Schutzobjekt (Hauptstrasse 2), zwei weitere Schutzobjekte befinden sich ausserhalb des 

Dorfes im Bändli und eines in der Matte. 

6.2.3 Kantonale Grundlagen zur Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland  

Im Juni 2018 hat die Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Um-

welt Grundlagen zur Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland für Holziken bereitgestellt. 

Diese Grundlagen sind in einem separaten Dokument verfasst. Konkrete Empfehlungen 

sind im Kapitel 9 aufgeführt. 
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6.2.4 Geltendes Bauinventar  

Kommunale Schutzobjekte können in Substanz- und Volumenschutzobjekte unterschieden 

werden: 

Á Substanzschutzobjekte (dürfen nicht abgerissen werden), bei kantonalen Denkmal-

schutzobjekten sind Veränderungen nur mit der Denkmalpflege möglich 

Á Volumenschutzobjekte (dürfen abgerissen werden, Ersatzbau darf/muss aber wie-

der im gleichen Volumen erstellt werden.) 

 

Das kommunale Kurzinventar der kulturhistorischen Objekte ist bei der Nutzungsplanungs-

revision zu beachten. So ist vor allem bei Auf- oder Umzonungen die Verträglichkeit mit 

inventarisierten Objekten zu überprüfen und gegebenenfalls eine Güterabwägung vorzu-

nehmen.  

Á Holziken hat ein kommunales Kurzinventar 

Á Die kantonale Denkmalpflege hat das Bauinventar der Gemeinde per Ende Sep-

tember 2020 aktualisiert. 

6.2.5 Ortsbildbesichtigung / Aktualisierung kommunaler Schutzobjekte  

Eine Liste mit dem aktualisierten Bauinventar befindet sich in der Beilage. 

Während der Ortsbildbesichtigung mit der Vertreterin der kantonalen Denkmalpflege und 

der Planungskommission wurden die potenziellen Schutzobjekte auf ihre Schutzwürdigkeit 

und Schutzfähigkeit hin überprüft. In der Folge fanden Innenbesichtigungen statt. 

6.3 Vorgaben Region  

Auszug aus der Entwicklungsstrategie Suhren- und Ruedertal (2017)6: Ziel der Region ist 

es auch in Zukunft als eigenständige Region, die regionale Wertschöpfung zu steigern und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. Eine grosse Stärke der Gemeinden im 

ländlichen Entwicklungsraum ist, dass sie eine sehr gute Wohnqualität zu günstigen Prei-

sen zu bieten haben. Das Naherholungsgebiet liegt sozusagen direkt vor der Haustür. 

Das soziale und kulturelle Leben spielt in diesen Gemeinden sehr gut. Die meisten Dörfer 

im ländlichen Entwicklungsraum in unserer Region verfügen zudem über eine gute Infra-

struktur mit Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und einem umfassenden Schul-

angebot bis mindestens Ende der Primarschule. 

Die Gemeinden im ländlichen Entwicklungsraum sehen sich mit der Situation konfrontiert, 

dass sie aufgrund der kantonalen Raumplanungsvorgaben nur im Rahmen der bereits be-

stehenden Zonen Wachstumsmöglichkeiten haben. Ein zu geringes Wachstum oder ein 

Stillstand wirkt sich beispielsweise auf die Finanzen und Infrastruktur nachteilig aus. 

Die Stärken der Region mit seinen attraktiven Wohnstandorten, den vielfältigen und intak-

ten Landschaften, dem bezahlbaren Wohnraum und dem reichen kulturellen Leben wer-

den weiter gepflegt und verstärkt vermarktet. Ein massvolles Wachstum der Bevölkerung 

sowie eine qualitative räumliche Entwicklung werden angestrebt, um damit die Region zu 

stärken und die Infrastruktur zu erhalten und ausbauen zu können. 

Das Suhren- und Ruedertal ist für grössere und kleinere Unternehmen attraktiv. Das beste-

hende lokale Gewerbe kann sich in der Region weiterentwickeln. Die Ansiedlung von neuen 

Firmen wird gefördert. Die Anzahl Arbeitsplätze soll sich mittel- und langfristig erhöhen. Die 

Arbeitnehmer sollen nach Möglichkeit in der Region wohnen. 

 
 
6 Entwicklungsstrategie Suhren- und Ruedertal 10.05.2017 
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6.3.1 Siedlung  

Mit den Landreserven wird haushälterisch umgegangen, um die Entwicklung der Region 

positiv zu beeinflussen. Den Gemeinden steht das Flächenmanagement zur Nutzung zur 

Verfügung. Dieses Instrument bietet die Chance zur Mobilisierung und Optimierung der 

Baulandreserven im kommunalen und regionalen Kontext. Im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten wird die Schaffung von regionalen Arbeitszonen in Hirschthal und Schöftland 

gefördert. Im ländlichen Entwicklungsraum sollen mindestens die bestehenden Arbeitszo-

nen erhalten bleiben, um dem ortsansässigen Gewerbe die Weiterentwicklung zu ermögli-

chen. Die Steigerung der Wohnattraktivität im ländlichen Entwicklungsraum wird insbeson-

dere auch unter der Berücksichtigung der demographischen Entwicklung gefördert. 

6.3.2 Landschaft und Umwelt  

Die vielfältigen und attraktiven Landschaften werden erhalten und gepflegt. Die landschaft-

liche Schönheit des Suhren- und Ruedertals ist eine grosse Stärke der Region. Die intakte 

Natur erhöht die Wohnqualität in erheblichem Masse. Die Region bietet ein vielfältiges Nah-

erholungsgebiet und damit Raum für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten. Die Landwirt-

schaft leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Qualität der Kulturlandschaft und des 

Naherholungsraums. 

6.3.3 Verkehr  

Das Suhren- und Ruedertal ist mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln gut erreich-

bar. Die zentrale und verkehrsgünstige Lage des Suhren- und Ruedertals ist ein grosser 

Standortvorteil. Die Hauptverkehrsachsen der Schweiz, die A1 und die A2, sind über die 

Autobahnanschlüsse Aarau West (A1) und Sursee (A2) gut und schnell erreichbar. Grosse 

Zentren wie Zürich, Bern, Basel oder Luzern sind in rund einer Stunde sowohl mit den öf-

fentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) zu er-

reichen. 

 

Es besteht ein umfassendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, welches den An-

schluss an die grösseren Zentren sicherstellt. Bisher sind leider einzelne peripherere Ge-

meinden ungenügend oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Der Ver-

band fördert gezielt den Fuss- und Radverkehr und die Kombination von verschiedenen 

Verkehrsträgern beispielsweise durch sichere und attraktive Wege. 

6.3.4 Regionales Entwicklungskonzept (2012)  

Die für die Nutzungsplanungsrevision relevanten Aussagen im regionalen Entwicklungs-

konzept sind folgend zusammengefasst. 
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Konzeptkarte:  

 

Abb. 11: Konzeptkarte. Quelle: Räumliches Entwicklungskonzept. 2012.  

 

Siedlung  

Bevölkerungsentwicklung: 

Die Entwicklung zeigt eine praktisch kontinuierliche Zunahme. Dies lässt den Schluss zu, 

dass für das gesamte Spektrum der unterschiedlichen Wohngemeindetypen in der Region 

Suhrental eine Nachfrage besteht: Dies gilt offensichtlich sowohl für die Gesamtzahl der 

kleineren, betont ländlich ausgerichteten Dörfer wie auch die stärker der Agglomeration 

Aarau zugewandten Gemeinden und das Regionalzentrum Schöftland. Es ist somit sinnvoll 

und entspricht den Anforderungen des Wohnungsmarktes, wenn weiterhin ein Wohnungs -

, Liegenschafts - und Baulandangebot innerhalb des gesamten Spektrums  besteht. 
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Abb. 12: Prognose Bevölkerungsentwicklung. Quelle: REK 2012.  

 

Bauland  

F¿r die bis 2030 prognostizierte Zahl von 19ô500 bis 21'000 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern in der gesamten Region reichen die noch unüberbauten Flächen von 92.3 ha in Wohn- 

und Mischzonen bei weitem aus. Die Verteilung der Reserven auf die einzelnen Gemeinden 

zeigt, dass auch in dieser Beziehung wenig Handlungsbedarf besteht: Projiziert man das 

für die Region angepeilte Wachstum von 18% bis zum Jahr 2030 (siehe Kapitel B 2) auf die 

einzelnen Gemeinden, verfügen - unter Berücksichtigung einer realistischen inneren Ver-

dichtung - fast alle über genügende bis sehr grosszügige Reserven an bereits rechtskräftig 

ausgeschiedenem Bauland. Im Grenzbereich liegen die Werte einzig in  Kölliken, Holzi-

ken  und Reitnau. 
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Nicht berücksichtigt werden darf bei dieser Berechnung die mangelnde Verfügbarkeit von 

Teilflächen aufgrund der fehlenden Bereitschaft von Grundeigentümerinnen und -eigentü-

mern, ihr Land zur Überbauung freizugeben. Würden diese Flächen in Abzug gebracht und 

durch entsprechende Neueinzonungen wettgemacht, würde damit die Rechtmässigkeit der 

Baulandhortung indirekt anerkannt und der Grundsatz der bedarfsgerechten Bemessung 

der Bauzonen (Art.15 des Eidg. Raumplanungsgesetzes) verletzt. 

Trotz der eher ländlich geprägten Bebauung in der Region ist auf eine angemessene bau-

liche Dichte zu achten: Eher verdichten, wo schon gebaut ist , als mit Bauzonen in neue 

Landschaftsräume vorzudringen. Die Gemeinden schaffen im Rahmen ihrer Nutzungspla-

nungen die nötigen Voraussetzungen dazu. Sie erschliessen rechtskräftig ausgeschiedene 

Bauzonen zeitgerecht und prüfen in Fällen fehlender Überbauungswilligkeit eine Umlage-

rung in besser geeignete Bereiche. 

Allfällige Erweiterungen der Bauzonen erfolgen mit Ausnahme kleiner Korrekturen oder Ar-

rondierungen nur in Bereichen, die mit öffentlichem Verkehr ausreichend erschlossen sind 

und die Kulturlandschaft nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Distanz zur nächstgelegenen 

Haltestelle des öffentlichen Verkehrs sollte in der Regel nicht mehr als 300 m, im Maximum 

500 m betragen. Dabei ist vom heute bzw. zum Zeitpunkt der Einzonung bestehenden Netz 

auszugehen. Die Lage von Haltestellen kann allenfalls verschoben bzw. optimiert werden 

kann.  

Zu den Standortqualitäten gehört eine gute Siedlungs-, Wohn- und Bauqualität. Nicht nach-

haltig und allzu billig konzipierte Häuser und Überbauungen entsprechen diesen Zielen 

nicht. Die Gemeinden nehmen ihre Verantwortung zur Umsetzung dieser Qualitätsziele  

wahr. Besonders zu beachten und problematisch für die Wohnqualität ist die zum Teil be-

trächtliche Lärmbelastung entlang der Hauptstrassen  und im Einflussbereich der Natio-

nalstrasse A1. 

Für dichtere Bauformen, vor allem grössere Mehrfamilienhäuser , sind primär die Ebene 

des Suhrentals von Schöftland an abwärts sowie der Raum Kölliken geeignet. Die Gemein-

den unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle Anstrengungen, um rechtskräftig 

ausgeschiedenes Bauland zeitgerecht zu erschliessen und der Überbauung zuzuführen. 

 

Arbeitsplätze  

Im REK wird die Entwicklung der Beschäftigten- und Betriebszahl ausgewiesen: 

 

 1985 1995 2000/01 2005 2008 

Beschäftigtenent-

wicklung 
195 165 171 151 167 

Entwicklung der 

Arbeitsstätten 
51 58 51 45 48 

 

Pendlerstatistik:  

Holziken wies seit 1990 stets einen grossen Überschuss an Wegpendlern auf, mit einem 

Pendlerbilanzfaktor von ungefähr 0.5. Je kleiner dieser Wert ist, desto grösser ist der Über-

schuss der Wegpendler, ein Wert grösser 1 würde einen Überschuss an Zupendlern be-

deuten. 

 

Als Fazit dieser Feststellungen ergibt sich, dass die künftige Arbeitsplatzpolitik in der Re-

gion auf einer deutlichen Zweiteilung basieren muss: Grössere und nach Möglichkeit auch 
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neue Betriebe  mit einer grösseren Zahl von Arbeitsplätzen und/oder wesentlichem Ver-

kehrsaufkommen sind im nördlichen Teil, d.h. im Raum Hirschthal / Schöftland / Kölliken an 

der Grenze zu Holziken anzusiedeln. In diesem Raum ist das Ausscheiden einer Arbeits-

zone von regionaler Bedeutung im Sinne eines gemeinsamen Projekts der ganzen Region 

anzustreben. In den übrigen Gebieten dienen der Erhalt bzw. die allfällige Anpassung von 

Arbeitszonen dem Fortbestand und der angemessenen Entwicklung lokal und regional tä-

tiger KMU. 

 

Landwirtschaft  

Erstklassiges Landwirtschaftsland ist in der Region Suhrental / Ruedertal ï vor allem im 

Talboden des Haupttals ï vorhanden. Reduktionen dieser Flächen zu Gunsten von Bauzo-

nenerweiterungen , Verkehrsanlagen usw. sind auf ein Minimum zu reduzieren und sorg-

fältig abzuwägen. 

Von grosser Bedeutung und zu unterstützen ist der Beitrag der Landwirtschaft an die öko-

logische ausgerichtete Landschaftspflege . Das Potenzial entsprechender Bewirtschaf-

tungsbeiträge ist auszunützen. 

 

Landschaft  

Hochwertige Natur- und Landschaftsräume befinden sich vor allem im Hügelbereich (beid-

seits Suhren- und Ruedertal). Der Talboden des Suhrentals ist landschaftlich zwar noch in 

beträchtlichen Teilen - vor allem im oberen Suhrental - unverbaut , durch die intensive Be-

wirtschaftung aber ökologisch nicht hochwertig . Das optische Bild dieses Landschafts-

raums wird zudem durch Strassen und Infrastrukturanlagen stark mitgeprägt. 

 

Die Idee einer neuen Arbeitszone von regionaler Bedeutung  im Gebiet Hirschthal / 

Schöftland / Kölliken könnte je nach Situierung im Konflikt zum im kantonalen Richtplan 

festgesetzten Siedlungstrenngürtel stehen. Aus der Sicht des Regionalverbandes Suhren-

tal ist es angebracht, die im kantonalen Richtplan zum Ausdruck kommende Idee, Land-

schaftsschutz und Siedlungstrennung vorwiegend durch Freihaltung und Belassen des to-

pografischen Ist-Zustandes zu verwirklichen, kritisch zu hinterfragen. Anstelle dieses stark 

defensiv ausgerichteten Konzepts wäre in Anlehnung an die frühere, durch intensivere Ufer-

bestockungen, Hochstamm-Obstbestände und Gehölze weit stärkere Kammerung der 

Landschaft  um die einzelnen Siedlungsflächen herum bzw. zwischen diesen durchaus 

auch eine Strategie denkbar, welche die Siedlungstrennung und Landschaftsgestaltung 

dort, wo dies sinnvoll ist, offensiv mit bewusst gesetzten Trennelementen realisiert. Damit 

wäre es grundsätzlich möglich, in gewissem Mass bisher rigoros freizuhaltende Flächen für 

bauliche Zwecke zu beanspruchen und zudem bereits bestehende, offensichtlich störende 

Elemente besser in das Landschaftsbild einzubinden. 

 

Für die Region Suhrental drängt sich eine solche Neuinterpretation der Siedlungstren-

nung und des Landschaftsschutzes  primär im Bereich des Talbodens im Raum Schöft-

land / Hirschthal / Muhen / Holziken / Kölliken auf, in dem bereits wesentliche Infrastruktur-

anlagen bestehen und Möglichkeiten für Arbeitszonen von regionalem Interesse sowie 

Landwirtschaftszonen für Spezialformen oder intensive Bewirtschaftung geschaffen werden 

könnten. Entsprechende Standorte sind in der Konzeptkarte symbolisch bezeichnet. Ein 

Eingreifen in den Bereich des Siedlungstrenngürtels würde eine vorgängige Anpassung des 

kantonalen Richtplans bedingen. In Frage kommen derartige Eingriffe deshalb nur unter 
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den in Kapitel B2 erwähnten Voraussetzungen und nach Vornahme einer umfassenden 

Interessenabwägung. 

 

Generell zu beachten ist die Ausbildung der Siedlungsränder  gegenüber dem offenen Kul-

turland. Durch geeignete Pflanzelemente wie Hecken, Gehölze, Baumgruppen oder -reihen 

ist eine möglichst gute optische Pufferwirkung gegenüber der freien Landschaft zu schaf-

fen. Unerwünscht sind in diesen Bereichen Bauten mit auffälliger Farbgebung sowie mas-

sive Terrainveränderungen und Stützmauern. 

 

Die Interessen des Grundwasserschutzes  und der Grundwasseranreicherung sind mit 

denjenigen des Natur - und Landschaftsschutzes  sinnvoll zu kombinieren . 

 

Natur  

Ebenso wichtig wie die Landschaftsgestaltung in den grossen Zügen ist die Erhaltung der 

naturräumlichen Qualitäten im Einzelnen. Geschützt werden diese auf der kommunalen 

Ebene durch das Festlegen von Schutzzonen  (Naturschutzzonen, Magerwiesen, Ufer-

schutzzonen usw.) und von Schutzobjekten  (Hecken, Gehölze, Waldränder, Einzelbäume 

usw.). Flächen von kantonaler Bedeutung sind im kantonalen Richtplan als Naturschutzge-

biete von kantonaler Bedeutung bezeichnet und von den betroffenen Gemeinden in der 

Nutzungsplanung entsprechend zu schützen. Wichtige Aussagen zum Schutz und zur Auf-

wertung der Naturräume enthält auch das regionale Landschaftsentwicklungsprogramm 

(LEP) von 2002. Es ist jedoch weder direkt behörden- noch grundeigentümerverbindlich. 

 

Eine überkommunale bzw. regionale Abstimmung bedingen jedoch die Vernetzungskorri-

dore und Amphibienverbünde. Dies betrifft folgende Achsen: 

Á Durchgehende Längsvernetzung  entlang der Hauptgewässer Suhre, Uerke  und 

Ruederchen. Die Suhre ist zudem ein Amphibienverbund von kantonaler/nationaler 

Bedeutung. 

Á Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung quer über das Suhrental im Raum 

Wiliberg / Staffelbach /Kirchleerau 

Á Wildtierkorridor von kommunaler bis regionaler Bedeutung quer über das Suhrental 

im Raum zwischen Schöftland und Staffelbach 

Á Amphibienverbünde  von kommunaler bis regionaler Bedeutung quer über das 

Suhren- und Uerkental unter- und oberhalb Holziken  

 

Der Regionalverband setzt sich für die schrittweise Umsetzung und Aufwertung dieser Kor-

ridore ein und koordiniert bei Bedarf die entsprechenden Planungen der betroffenen Ge-

meinden. 

 

Verkehr  

Auf den Kantonsstrassen in Holziken ist aus regionaler Sicht keine Veränderung erforder-

lich. 

Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ist soweit erforderlich durch Fahrplanverdich-

tungen und -optimierungen  zu erhöhen. 

Über das Netz der kantonalen Radrouten hinaus sind keine regionalen Ergänzungen des 

Radwegnetzes für den Alltagsgebrauch erforderlich. 
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Möglichst direkte, sichere und gut auffindbare Fusswegverbindungen für den Alltagsge-

brauch zur Verfügung zu stellen, ist Sache der Gemeinden. Wo nötig, sind sie über Ge-

meindegrenzen hinweg zu koordinieren. Aufgrund der beschränkten Gehdistanzen im All-

tag und der entsprechend kurzen Teilstrecken ist das Fusswegnetz für den Alltagsgebrauch 

keine regionale Aufgabe. 

 

Ver- und Entsorgung, Hochwasserschutz  

Aus regionaler Sicht sind neben den kantonalen Festlegungen keine eigenen Aussagen 

zum Materialabbau erforderlich. Abweichende Stellungnahmen der Mitgliedsgemeinden zu 

einzelnen Vorhaben bleiben jedoch vorbehalten. 

Die rechtsverbindliche Umsetzung des Hochwasserschutzes  in den kommunalen Nut-

zungsplanungen ist auf die vorgesehenen und innert kürzerer Frist umsetzbaren Massnah-

men an den Gewässern abzustimmen. Die Vorschriften (Ausscheidung und Bestimmungen 

Gefahrenzonen) sind so weit wie möglich regional zu koordinieren. Dies gilt auch für die 

obligatorische spätere Nachführung der Karten. Alle grösseren Hochwasserschutzmass-

nahmen in den Gemeinden und die rechtliche Umsetzung des Hochwasserschutzes in den 

kommunalen Nutzungsplanungen sind unter Mithilfe des Regionalverbandes zu koordinie-

ren. 

 

Fazit Regionales Entwicklungskonzept für Holziken  

Siedlung  

Á Die Nachfrage nach Wohnungs-, Liegenschafts- und Baulandangebot ist innerhalb 

des gesamten Spektrums vorhanden. 

Á Die Baulandreserven von Holziken liegen im Grenzbereich des Bedarfs.  

Á Es soll eher verdichtet werden, wo schon gebaut ist, als neues Bauland einzuzo-

nen. 

Á Die Bauzonenerweiterung soll auf ein Minimum reduziert werden und nicht auf Kos-

ten von wertvollem Landwirtschaftsland vorgenommen werden. 

Á Die Siedlungs-, Wohn- und Bauqualität soll durch die Umsetzung von Qualitätszie-

len erhalten und gefördert werden. Besonders beachtet werden soll die Lärmbelas-

tung entlang der Hauptstrassen. 

Á Holziken ist als Teil der Suhrenthalebene geeignet für grössere Mehrfamilienhäu-

ser. 

Á Holziken hat einen hohen Anteil an Wegpendlern. Durch die Schaffung einer regi-

onalen Arbeitsplatzzone und den Erhalt der lokalen KMU/Gewerbe soll dieser Anteil 

reduziert werden. 

 

Natur und Landschaft  

Á Die Landschaftspflege ist ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. 

Á Ein grosser Teil der Landschaft ist noch unverbaut, jedoch doch durch die intensive 

Landwirtschaft nicht ökologisch hochwertig. 

Á Durch die Kammerung des Siedlungstrenngürtels mit natürlichen Elementen 

könnte die Landschaftsqualität gesteigert werden und die im kantonalen Richtplan 

vorgegebene Freihaltung der Suhrentalebene wäre zu überdenken. Auch bezüglich 

neuer regionaler Arbeitsplatzzone. 
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Á Die Siedlungsränder sollen mit natürlichen Elementen gegenüber der offenen 

Landschaft akzentuiert werden. 

Á Die Interessen des Grundwasserschutzes sind mit dem Landschaftsschutz zu kom-

binieren. 

Á Die Natur ist durch die Festlegung von Schutzzonen und Schutzobjekten zu schüt-

zen. 

Á Der Vernetzungskorridor entlang der Uerke und der Amphibienverbund oberhalb 

Holzikens sind bei der Nutzungsplanung zu berücksichtigen. 

 

Verkehr  

Á Die Attraktivität des ÖV-Angebots ist durch Fahrplanverdichtungen und -optimie-

rungen zu verbessern. 

Á Die Lärmbelastung der Hauptstrasse beeinträchtigt die Wohnqualität. 

Á Ver- und Entsorgung 

Á Rechtsverbindliche Umsetzung des Hochwasserschutzes in der kommunalen Nut-

zungsplanung. 

6.4 Planungen in Nachbargemeinden  

Planungen und Anliegen von anstossenden Gemeinden werden im Rahmen der Nutzungs-

planungsrevision und während der Mitwirkung und öffentlichen Auflage eruiert und in der 

Revision berücksichtigt soweit möglich. Es betrifft dies folgende Gemeinden: 

 

Muhen: Keine anstehenden Planungen, genehmigt 2017 

Hirschthal: Gesamtrevision Nutzungsplanung, genehmigt 2021 

Schöftland:

  

Gesamtrevision Nutzungsplanung 2018, Teilrevision Hegematt, Be-

schluss Gemeindeversammlung Nov. 2024, genehmigt 2025 

Uerkheim: Teilrevision BNO (Anpassung an IVHB), Rechtskraft 16.1.19 

Kölliken: Bauzonen- und Kulturlandplan Teilrevision 2018 
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6.5 Weitere Grundlagen  

6.5.1 Quellfassungen / Grundwasserschutzzonen / Gewässerschutzbereiche  

 

 
Abb. 13: Grundwasserschutzzonen. Quelle: agis. 15.07.2024 

 

Nördlich des Dorfes, südlich des Gebiets Hard befindet sich eine Grundwasserfassung. 

Fast das ganze Gemeindegebiet befindet sich im Gewässerschutzbereich Au.  

 

Á Aufnahme als Orientierungsinhalt in der Revision BNO 

6.5.2 Historische Verkehrswege der Schweiz (IVS), Wanderwege  

Im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz sind Wegverbindungen von loka-

ler, regionaler und nationaler Bedeutung eingetragen. Die Einträge sollen gemäss Kanton 

als orientierender Inhalt in die Nutzungsplanung übernommen werden.  

 

Es sind zwei Abschnitte der Bändlistrasse als historische Verkehrswege mit Substanz und 

regionaler Bedeutung vorhanden. Im Rahmen der Revision ist zu prüfen, ob und wie diese 

mit entsprechendem Schutz gesichert werden können.  

Die Wanderwege werden ebenfalls orientierend übernommen.  

 



Holziken - Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Seite 31 
Planungsbericht, Stand: Vorlage für die öffentliche Auflage 

 
 

  
Abb. 14: Wanderwege. Quelle: agis. 15.07.2024 Abb. 15: IVS Inventar historischer Verkehrswege. 

Quelle: agis. 15.07.2024 

 

Auszug aus dem Inventar  

Bändlistrasse:   

Das 3,5 - 4 m breite Strässchen ist durchgehend geteert. Entlang der Bergseite des Wegs 

verläuft eine maximal 1,5 m hohe Böschung im erdigen Lockermaterial. Sie scheint aller-

dings überformt worden zu sein. Nach einem kurzen Unterbruch setzt die Böschung vor 

Punkt 471 wieder ein und zieht weiter gegen Süden. Im Abstieg vom Hof Bändli, kurz vor 

dem Uerkeübergang, ist auf einer Länge von rund 50 m ein Hohlweg ausgeprägt. Die Bö-

schungshöhen betragen 1,5 - maximal 2,5 m auf der Westseite und bis zu 5 m auf der 

Ostseite. Der heutige Uebergang über die Uerke besteht aus einer modernen Betonbrücke. 

(Quelle: IVS Dokumentation Kanton Aargau / Strecke AG 457 Holziken ï Mosersagi; Uektal, 

Abschnitt 1 Berg-Bändli) 

6.5.3 Archäologische Fundstellen  

Gemäss § 41 des Kulturgesetzes (KG) des Kantons Aargau sind die Gemeinden verpflich-

tet, alle Wahrnehmungen über archäologische Hinterlassenschaften unverzüglich dem zu-

ständigen Departement zu melden. 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Holziken befinden sich zwei archäologische Fundstellen 

(Typ interpretierte B Fundstelle; Einzelfundstellen, die auf grossflächige Fundstellen hin-

weisen können). 

Diese sind von den Zielsetzungen und Entwicklungsabsichten im Rahmen der Gesamtre-

vision Nutzungsplanung Siedlung vorläufig nur indirekt betroffen. Die Einzelprüfung im Rah-

men der konkreten Baugesuche im Abgleich mit der Onlinekarte "Archäologische Fundstel-

len" ist jedoch unerlässlich (www.geoportal.ag.ch). 
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Abb.  16: Archäologische Fundstellen. Quelle: agis, 15.07.2024 

6.5.4 Baugesetz (BauG)  

Aktuelle Version in Kraft seit 01.01.2017 (Beschlussdatum: 13.09.2016) 

6.5.5 Raumplanungsgesetz (RPG) & Raumplanungsverordnung (RPV)  

Aktuelle Version in Kraft seit 1. Januar 2016. 

6.5.6 Harmonisierung Baubegriffe  

Das Baurecht ist in der Schweiz kantonal geregelt. Das führt zu teilweise stossenden Situ-

ationen. So ist es beispielsweise unbefriedigend, wenn in der Schweiz die Gebäudehöhe 

26 Mal unterschiedlich definiert wird. Es besteht die berechtigte Forderung nach einer Har-

monisierung der Baubegriffe. Auf Bundesebene gibt es Vorstösse nach einem Bundesbau-

harmonisierungsgesetz. 

Eine interkantonale Vereinbarung könnte eine pragmatische und den Föderalismus respek-

tierende Lösung sein: Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau-

begriffe (IVHB) vereinheitlicht die wichtigsten Baubegriffe. Die föderalistische Struktur und 

die Gemeindeautonomie werden dabei erhalten, indem die dezentrale Planungshoheit im 

materiellen Recht gewahrt bleibt und das formelle Planungs- und Baurecht durch die Kan-

tone freiwillig vereinheitlicht werden kann. 

Das Konkordat harmonisiert 30 formelle Baubegriffe (Definitionen) wie Höhen, Abstände, 

Geschossigkeit, damit in allen Kantonen die entsprechenden Begriffe gleich verstanden 

werden. Diejenigen Kantone, die der IVHB beitreten, verpflichten sich, die Baubegriffe und 

Messweisen der IVHB in ihr Planungs- und Baurecht zu übernehmen. 

Mittlerweile liegen in 15 Kantonen Beitrittsbeschlüsse vor: AG, BE, BL, FR, GR, LU, NE, 

NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG. Die Vereinbarung ist in 15 Kantonen in Kraft. Weitere 

Kantone bereiten den Beitritt vor. 

Mit der Gründungsversammlung vom 26. November 2010 ist das Konkordat in Kraft getre-

ten. 
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Für den Vollzug der IVHB ist das Interkantonale Organ Harmonisierung Baubegriffe (IOHB) 

zuständig. Das IOHB besteht aus den Konkordatskantonen, welche gleichzeitig Mitglieder 

der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sind. 
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7  NATURGEFAHREN  ï BODENNUTZUNG 

7.1 Naturgefahrenkartierung  

Die Naturgefahrenkartierung (Gewässer, Hochwasser) zeigt für Holziken entlang der Uerke 

mittlere bis geringe Gefährdung. Die entsprechenden Bestimmungen betreffend vorzuneh-

menden Massnahmen sind in der BNO im Rahmen der Nutzungsplanungs-Revision aufzu-

nehmen. 

 
Abb. 17: Gefahrenkarte Hochwasser. Quelle: agis. 15.07.2024 

 

 

 

Abb. 18: Schutzdefizitkarte. Quelle: agis. 15.07.2024 

7.2 Wärmeatlas  

Die Nutzung von Erdwärme ist ausser in den Grundwasserfassungsgebieten auf dem gan-

zen Gemeindegebiet möglich. Die genauen Rahmenbedingungen und Auflagen für Erdwär-

mesonden sind im Baubewilligungsverfahren in Koordination mit dem Departement für Bau, 

Umwelt und Verkehr zu klären. Die betrachteten Bereiche haben keine direkten Auswirkun-

gen auf die Revision der Bau- und Zonenordnung. Es sind keine Einträge vorhanden, die 

eine wesentliche Anregung / Planungsabsicht unterstützen könnten. 
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Abb. 19: Erdwärmenutzung. Quelle: agis. 15.07.2024  

7.3 Altlasten  

Im Gemeindegebiet Holziken befinden sich im Bereich Hard und Harderböde Eintragungen 

im Kataster der belasteten Standorte. Alle ausserhalb Baugebiet. 

 

 

 

Hard: AA4136.0004-1 und 

AA4136.0004-2 

 

Harderböde: AA4136.0002-1, 

AA4136.0002-2, AA4144.0004-1, 

AA4136.0003-1, AA4136.0001-1 

 

Abb. 20: Kataster der belasteten Standorte (KbS). Quelle: agis. 15.07.2024  
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8  KOMMUNALE  VORGABEN 

Á Erschliessungsplan Im Labi 

Á Finanzplan Strassen, Wasser und Abwasser anstelle eines Erschliessungspro-

grammes; Gebiete sind alle erschlossen. 
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9  EMPFEHLUNG PLANERISCHE  VORGABEN  (KANTON)  

Vorschriften aus der 

Richtplanung 

Konkrete Anweisungen betreffend Themen für geeignete 

Bauvorschriften lauten: zentrumsnahes attraktives Wohnen 

im nahen Umfeld von (Bahn-) Haltestellen, kinder-, jugend- 

und altersgerechte Umgebungs- und Freiraumgestaltung, 

und verdichten der Quartiere.  

 

ĂEntlang von Strassen mit Wohnanteilen und einem durch-

schnittlichen tªglichen Verkehr (DTV) von mehr als 8ô000 Mo-

torfahrzeugen/Tag (Hauptstrasse, Holziken) und künftig zu-

nehmender Verkehrsbelastung wird den Gemeinden empfoh-

len, für den angrenzenden Siedlungsraum Aufwertungsmass-

nahmen in den kommunalen Planungsinstrumenten zu veran-

kern; bei Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Kan-

ton, sofern der Kantonsstrassenraum betroffen ist (Haupt-

strasse, Holziken). Die Funktionalität der Strasse muss ge-

währleistet bleiben.ñ 7 

 

IVHB Eine Anpassung der Baubegriffe gemäss IVHB ist im Rah-

men der BZO-Revision vorzunehmen. 

 

Kantonale Grundlagen zur Nutzungsplanung 

 

Ortsbildschutz Das Kurzinventar wird überprüft und die Schutzobjekte wer-

den ergänzt. 

 

Historische Verkehrs-

wege der Schweiz 

Das IVS wird orientierend im Bauzonen- und Kulturlandplan 

übernommen. 

 

Landschaftsschutzzo-

nen 

Die Landschaften von kantonaler Bedeutung sind im Kultur-

landplan bereits umgesetzt, namentlich die Ausdehnung der 

Landschaftsschutzzone im Gebiet ĂIm Bªndliñ und der Sied-

lungstrenngürtel. 

 

Naturschutz und Land-

schaftsinventar 

Das Natur- und Landschaftsinventar ist zu überprüfen und 

wertvolle Naturstandorte, Naturobjekte und Landschaftsab-

schnitte unter Schutz zu stellen. 

 

Naturschutz im Wald Zu prüfen, ob zur ökologischen Aufwertung geeignete Wald-

ränder in den Kulturlandplan übernommen werden. 

 

Gewässerraum Ist für die Uerke und den Bändlibach festzulegen. 

 
 
7 Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung S. 4 + 5. Richtplan Kanton Aargau. Stand: März 2015 
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Hochwasserschutz und 

Freihaltegebiet 

Umsetzung des Vorschriftenmodells. Flächen mit Schutzdefi-

zit in den Bauzonen in Hochwasserschutzzonen (HWZ) eintei-

len.  

Allfällige Freihaltegebiete Hochwasser bei der Uerke werden 

im Kulturlandplan festgesetzt. 

 

Klima Im Rahmen der BNO-Revision ist aufzuzeigen wie Massnah-

men zur Klimaanpassung der Siedlungsentwicklung umge-

setzt werden. 
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10  ORTSANALYSE  

Die raumplanerischen Randbedingungen werden in der folgenden Analyse für das Gemein-

degebiet Holziken mit Fokus auf das Dorf erläutert. Die Analyse basiert auf einer auf Nach-

haltigkeit ausgerichteten Raumentwicklung, in welcher verstärkt den anhaltenden Trends 

und absehbaren Herausforderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt Rechnung zu 

tragen ist.  

10.1 Verkehr  

10.1.1 Anbindung an den öffentlichen Verkehr  

  

 

  

 

 

Güteklasse D =  

genügende Erschliessung 

 

Güteklasse E =  

schwache Erschliessung 

 

Güteklasse F =  

marginale Erschliessung 

Abb. 21: Siedlungsgebiet ÖV -Güteklasse. Quelle: agis. 15.07.2024  

 

 

 

 

 

Die Ăaltenñ G¿teklassen gemªss Richtplan umfassen nur die Klassen A-D, die Klassen E-F 

sind kein Bestandteil des kantonalen Richtplanes. Die Klassen D bis F ermöglichen 
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Haltestellen mit Kursintervallen von 20 bis 40 Minuten (wie bisher Klasse D) und 40 bis 60 

Minuten (neue Klasse E) unterschiedlich einzustufen. Zusätzlich werden auch Haltestellen 

klassifiziert, welche durchschnittlich weniger als alle 60 Minuten mit einem Buskurs er-

schlossen werden (neue Klasse F). 

 

Ein Grossteil des Gemeindegebiets verfügt über die Güteklasse E1. Die Bushaltestellen 

sind der Haltestellenkategorie VI mit Kursintervall 40 bis 60 Minuten zugeteilt. Das Dorf 

Holziken ist demnach mehrheitlich schwach mit dem öV erschlossen. Die mehrheitlich aus-

serhalb der Bauzone liegenden Gebiete Matten und Bändli sind marginal erschlossen. 

 

Holziken liegt an der Buslinie 13 Zofingen - Schöftland. 

 

 Wegdauer 

Ziel Öffentlicher Verkehr (Mo ï Fr) Individualverkehr 

   

Schöftland  11 min. (1h Takt) 6 min. 

Zofingen 26 min. (1h Takt) 15 min. 

Aarau 39 min. (1h Takt) 

44 min. (1h-Takt) 

14 min. 

Zürich 1 h 8 min. (1h Takt) 38 min. 

Sursee 51 min. / 54 min. (1/2 h Takt) 25 min. 

 

10.1.2 Verkehrsbelastung  

Die Kantonsstrasse ĂHauptstrasseñ (K 236) durchquert das Dorf. Der durchschnittliche tªg-

liche Verkehr (DTV) an der nächstgelegenen Zählstelle (ZS1264|2023) Höhe Uerke betrug 

im Jahr 2023 9'6778 Fahrzeuge.  

Die Kantonsstrasse ĂBachstrasseñ (K 322) weist einen DTV von 7ó5779 Fahrzeugen (ZS 

849|2023) und die Kantonsstrasse ĂHolzikerstrasseñ (K 323) einen DTV von 2ó391 Fahrzeu-

gen (ZS 1357|2023) auf. 

 

 
 
8 agis, Strassenbelastungsplan 08.08.2024 
9 agis, Strassenbelastungsplan 08.08.2024 
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Abb. 22: Die Strassenlärmkarte zeigt an, wo Alarmwerte (rote Punkte) und Immissionsgrenzwerte 
(orange Punkte) überschritten werden. Quelle: agis. 15.07.2024 

 

Fazit: Entlang der Bach- und Hauptstrasse werden die Grenzwerte an einigen Punkten 

(orange) überschritten, hauptsächlich bei älteren Gebäuden, welche den heute gültigen 

Strassenabstand nicht einhalten. 

 

Entlang der Holzikerstrasse (K323) ist die Belastung bezüglich Lärmes unproblematisch. 

10.2 Landschaft - Topographie  

Das Dorf befindet sich am nördlichen Fuss des Stübisbergs (556 m ü. M.), einem Ausläufer 

des Uerknerbergs, der die Täler der Uerke und der Suhre voneinander trennt. Die südliche 

Hälfte des Gemeindegebiets ist sehr hügelig und fast vollständig mit Wald bedeckt. Die 

nördliche Hälfte hingegen liegt in einer völlig flachen, intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Ebene namens «Hard», die im Westen von der Uerke und im Osten von der Suhre entwäs-

sert wird. Die intakte Landschaft ist auch hinsichtlich der Naherholung ein wichtiger Stand-

ortfaktor. Der Landwirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 

 

Die Fläche des Gemeindegebiets beträgt 286 Hektaren, davon sind 113 Hektaren bewaldet 

und 45 Hektaren überbaut. Der höchste Punkt befindet sich auf dem Stübisberg auf 550 

Metern, der tiefste auf 435 Metern in der Hard-Ebene.10  

 

Verschiedene Baulücken bilden grüne Inseln im Dorf. Die Siedlung ist relativ kompakt und 

mehrheitlich innerhalb der Bauzonen. Ausnahmen bilden die alleinstehenden Siedlungen 

Hard, Bändli und Matten.  

 

10.2.1 Landschaftsentwicklungsprogramm Suhrental  

Ziele und Massnahmen erster Priorität:  

2) Amphibienverbund ausbauen, Amphibienzugstellen sichern 

 
 
10 Quelle: de.wikipedia.org, 06.03.2018 
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Á Insbesondere Suhre und Ufer als Amphibienverbundachse von kantonaler Bedeu-

tung aufwerten 

Á Vernetzung der Amphibienlaichgebiete von kantonaler Bedeutung verbessern 

 

3) Abbaugebiete als Lebensräume aufwerten und vernetzen, geplante Abbauvorhaben 

mit LEP-Inhalten koordinieren (Kiesabbau Standort Harderböde) 

Á geplante Abbauvorhaben mit LEP-Inhalten koordinieren (Kiesabbau Standort Har-

derböde) 

 

 

 

Abb. 23: Auszug aus dem Landschaftsentwicklungspro-

gramm Suhrental.  
 

 

Holziken befindet sich in zwei unterschiedlichen Landschaftsräumen: 

 

1) Uerkental und Suhrental Westhang 

Die Moränenlandschaft ist in teils steile, bewaldete, durch Erosion geprägte Hänge sowie 

in ebene, landwirtschaftlich genutzte Lagen (Gras- und etwas Ackerwirtschaft) auf den Hü-

gelrücken gegliedert. Kleinräumige Landschaftskammern, nur in den ebenen Lagen offene 

Landschaft. 

 

2) Suhrental Nord 

Wasserdurchlässige Schotterebene. Offene, ausgeräumte Landschaft, durchzogen mit 

dem Gehölzband entlang der teilweise naturnah fliessenden Suhre und der dominanten 

Schnellstrasse. Intensive Ackerwirtschaft, einzelne Industriebauten, Kiesgrube. Grossflä-

chige Siedlungen. 
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Abb. 24: Auszug aus dem Landschaftsentwicklungspro-

gramm Suhrental.  
 

 

Ziele Landschaftsraum 1  

Ziele Landschaftscharakter 

Á Die Reste einer traditionellen, reich strukturierten und kleinräumigen Kulturland-

schaft mit Streuobstbeständen, Hecken usw. sind in ihrer Vielfalt zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. 

 

Ziele Lebensräume, Artenvielfalt:  

Á Erhalten der bestehenden Amphibienlaichgebiete, fördern von Arten der traditionel-

len Landwirtschaftsflächen wie Neuntöter, Goldammer, Grünspecht, Schachbrett-

falter und andere. 

 

Massnahmen 

1. Erhalten und pflegen der Amphibienlaichgebiete (insbesondere der Laichgebiete 

nationaler Bedeutung im Hard und bei Kaltacher), Reptilienstandorte, Feuchtge-

biete.  

2. Rückführung intensiv genutzter Wiesen zu Fromentalwiesen. Erhalten und aufwer-

ten ungedüngter/magerer, trockener Wiesen und Förderung von Hecken und Hoch-

stamm-Obstgärten mit extensiver Unternutzung (Reitnau, Attelwil, Staffelbach). 

3. Schaffung von Extensivierungsflächen entlang der Uerke. 

4. Verbesserung der Wasserqualität (Grund- und Trinkwasser, Fliessgewässer) durch 

flächige Extensivierung der Grundwasserschutzareale im Kulturland, Pufferflächen 

entlang Fliessgewässern. 

5. Reich strukturierte Waldränder mit breitem Krautsaum schaffen, erhalten und auf-

werten. Ränder von Waldwegen nicht alljährlich mähen. 

6. Amphibienzugstelle Kaltacher: Durchgängigkeit für Amphibien verbessern. 
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Abb. 25: Amphibienlaichgebiete. Quelle: agis. 15.07.2024  

 

7. Harderböden / Bändli: Vernetzung der Amphibienlaichgebiete verbessern. 

8. Wildtierkorridorsystem von überregionaler Bedeutung verbessern bzw. erhalten, 

vernetzen mit Südteil des überregionalen Wildtierkorridors AG20 Staffelbach. 

9. Vernetzungsfunktion bei Bächen erhalten bzw. verbessern, insbesondere bei: 

Uerke, Uerkenkanal, Bach in Etzelgraben (nicht im Gemeindegebiet Holziken). 

 

Ziele Landschaftsraum 2  

Ziele Landschaftscharakter: 

Á Erhalten der naturnahen Abschnitte der Suhre; landschaftsverträgliche Gestaltung 

des Hochwasserschutzes 

Á Erhalten des Charakters einer offenen Kulturlandschaft, Aufwertung im Hinblick auf 

eine vielfältige und abwechslungsreiche Ackerlandschaft in der Ebene westl. 

Schöftland und im Norden des Landschaftsraumes 

Á Reste der traditionellen, reich strukturierten und kleinräumigen Kulturlandschaft 

zwischen Staffelbach und Schöftland mit Hochstammobstgärten, Hecken usw. in 

ihrer Vielfalt erhalten und weiterentwickeln.  

Ziele Lebensräume, Artenvielfalt: 

Á Aufwerten der Suhre und ihrer Uferbereiche für die seltenen Flusslibellen und für 

den Eisvogel, erhalten der bestehenden Amphibienlaichgebiete, fördern der Feld-

lerche 
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Massnahmen 

10. Schaffen eines mehrheitlich besonnten Suhrelaufs durch starkes Auslichten der 

Ufergehölze; wo nötig und möglich renaturieren des Flusslaufes und der Ufer, anle-

gen von extensiv genutzten Wiesen entlang der Suhre.  

11. Aufwerten/renaturieren der Seitenbäche der Suhre, u.a. schaffen von breiten Hoch-

staudensäumen mit Einzelgehölzen; wiederherstellen eingedolter Bachläufe. 

12. Verbesserung der Wasserqualität (Grund- und Trinkwasser, Fliessgewässer) durch 

flächige Extensivierung der Grundwasserschutzareale im Kulturland, Pufferflächen 

entlang Fliessgewässern. 

13. Erhalten eines möglichst breiten, durch Bachgehölze und Hochstauden deckungs-

reichen Uferstreifens im Siedlungsbereich (Suhre und Ruederche in Schöftland). 

14. Erhalten und aufwerten der Amphibienlaichgebiete, Reptilienstandorte, Feuchtge-

biete und der ungedüngten/mageren, trockenen Wiesen. 

15. Erhalten, fördern und ergänzen bzw. vernetzen von Amphibienlaichgebieten und 

Ruderalflächen in bestehenden und geplanten Kiesgruben (insb. Staffelbach, Hol-

ziken, Kölliken). 

16. Vernetzung Kreuzkröten- und Gelbbauchunken-Vorkommen verbessern: Brach-

streifen und Tümpel/Gräben schaffen. 

17. Aufwertung der Talebene mit Ackerrandstreifen, Bunt- und Rotationsbrachen sowie 

extensive Wiesen zur Förderung der Feldlerche. 

18. Extensivierung von Landwirtschaftsflächen und Erhöhung der Strukturenvielfalt. 

19. Reich strukturierte Waldränder erhalten, aufwerten und neue schaffen, insbeson-

dere westlich Schöftland. 

10.3 Vorhandene Infrastruktur und Kapazitäten  

In Holziken befinden sich Kindergarten und Primarschule. 2018 wurde das neue Schulhaus 

im Hueb bezogen. Die Klassen werden stufenübergreifend geführt. Die gesamte Oberstufe 

befindet sich in Schöftland.  

 

In Muhen befindet sich das Regionale Altersheim Muhen-Hirschthal-Holziken.  

 

Á Momentan kein Handlungsbedarf für die Zonierung und Bereitstellung von weiteren 

Flächen für die Zone OEBA. 
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10.3.1 Lokales Gewerbe  

  

 

Abb. 26: Lokales Gewerbe. Quelle: Google maps . 25.01.2023 

 

Mit Gütern des täglichen Bedarfs kann man sich in den Nachbargemeinden Schöftland 

(Spar, Coop, Migros) und Kölliken (Coop und Landi) versorgen. Das nächstgrössere Zent-

rum für Güter des nicht alltäglichen Bedarfs und den Grosseinkauf ist Aar-au/Suhr/Entfel-

den/Buchs. Voraussetzungen für die Ansiedlung zusätzlicher Betriebe und Arbeitsplätze 

sind in der BNO-Revision zu prüfen. 

10.3.2 Arbeitsplätze  

In Holziken gibt es 259 Beschäftigte (2020). Davon sind 162 im 3. Sektor, 72 im 2. Sektor 

und 25 im 1. Sektor beschäftigt. Es befinden sich 73 Arbeitsstätten in Holziken. 48 davon 

im 3. Sektor, 15 im 2. Sektor und 10 im 1. Sektor11. 

10.4 Bevölkerungszusammensetzung  

10.4.1 Altersstruktur  

Die Altersstruktur der Gemeinde Holziken liegt im kantonalen Durchschnitt (+/-3%). Die Al-

tersgruppe der 0-19-Jährigen ist leicht untervertreten (Holziken: 18.7% | AG: 20.2%). Die 

Altersgruppe der 20 bis 64-Jährigen liegt über dem Durchschnitt (Holziken: 64.9% | AG: 

61.8%). Die Altersgruppe der 65+ Jährigen ist in der Gemeinde leicht untervertreten (Hol-

ziken: 16.4% | AG: 17.9%). Das Bevölkerungswachstum 2010 - 2019 im Ort ist viel stärker 

als im Kanton (Holziken: 19.8%| AG: 12.2%). Grund dafür dürften die Arealüberbauungen 

im Labi und Gässli in den letzten Jahren sein12. 

 
 
11 Statistik Aargau, Gemeindeporträt, Arbeit und Unternehmen (2020) 
12 Statistik Aargau, Gemeindeporträt und Kantonsporträt (2021) 
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Abb. 27: Bevölkerungsbestand, Alterspyramide  2023. Quelle: Statistik Aargau, Gemeindeporträt . 

15.07.2024 

10.4.2 Ausländeranteil  

Der Ausländer Anteil in Prozent in der Gemeinde ist niedriger als im Kantonsdurchschnitt 

(Holziken: > 19.1 %| AG: 25,8 %)13. 

 

 
 
13 Statistik Aargau, Gemeindeporträt, Gemeindestand (2021); Aargau Kantonale Bevölkerungsstatistik (2021) 
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Abb. 28: Regionalporträts - Gemeinden, Statistik Schweiz (20 21). Quelle: bfs.admin.ch. 25.01.2023 

10.4.3 Bevölkerungsprognose  

Gemäss den kantonalen Grundlagen für den Nutzungsplanungsrevision wurde folgendes 

für die Bevölkerungsprognose festgehalten.  Ende 2017 lebten 1ó354 Personen in Holziken. 

Gemäss der Bevölkerungsprognose für den Bezirk Kulm 2013 des Kantons Aargau werden 

im Jahr 2035 1ó440 Personen in Holziken wohnen, im Jahr 2040 1ó430 Personen. F¿r das 

Jahr 2040 wird eine Stagnation bis zu einem leichten Rückgang für die Bevölkerungsent-

wicklung prognostiziert. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass diese Prognose viel zu tief an-

gesetzt war. Ende 2021 lebten 1ó665 Personen in Holziken, Ende 2022 1'699 Personen, 

Ende 2023 1'754 Personen und Ende 2024 gar 1'763 Personen. 
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Abb. 29: Das Diagramm der Bevölkerungsentwicklung zeigt bis 2017 die effektiven Zahlen. Ab 2020 
bis 2050 wurde das prognostizierte Bevölkerungswachstum für den Bezirk Kulm aus der Bevölke-
rungsprognose des Kantons Aargau aus dem Jahr 2013 übernommen.  

 

Die aufgrund des Kantonalen Bevölkerungsprognose angenommene Bevölkerungsent-

wicklung für den Bezirk Kulm zeigt, dass bezüglich der Planungshorizonte der Nutzungs-

planung (2035) und Richtplanung (2040) der heute rechtskräftige Bauzonenplan eine Un-

terkapazität aufweist, der neue Entwurf aber dank Innenentwicklungsmassnahmen und 

ohne Einzonungen die Bauzonenkapazität mit dem Trend der Bevölkerungsentwicklung 

übereinstimmt. 

10.5 Bauzonenkapazität  

Im Juni 2018 erstellte die Abteilung Raumentwicklung eine Daten¿bersicht zur ĂBauzo-

nendimensionierungñ mit dem bestehenden Zonenplan und den Bevºlkerungsdaten 2012 

und prognostizierte die Bevölkerungsentwicklung bis 2040. Kapazität des Bauzonenplans 

unter Berücksichtigung des Trends: 

 Einwohner 

2012 ganze Gemeinde Holziken 1ô272 

2018 ganze Gemeinde Holziken 1ô454 

2019 ganze Gemeinde Holziken 1ô476 

Einwohnerkapazität auf unüberbauten Parzellen in der Bauzone  

(Stand: Juni 2018) 

120 

Innenentwicklungspotenzial auf bereits überbauten Parzellen in der 

Bauzone (Stand: Juni 2018) 

100 

Total Einwohnerkapazität ohne Innenentwicklung  1ô570 

Total Einwohnerkapazität mit Innenentwicklung:  1ô670 

Revidierter Bauzonenplan (Entwurf Februar 2023) 

Total Einwohnerkapazität mit Innenentwicklung: 

2ô000 
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Das ARE prognostiziert eine Bevölkerungszunahme von 138 Einwohnern bis 2030, sodass 

die Bevºlkerung von 1ô272 Einwohnern EW im Jahr 2012 auf 1ô410 Einwohner EW im Jahr 

2030 ansteigen würde. Bereits im Jahr 2018 Betrug die Bevölkerung Holzikens jedoch 

1ó454 EW. Deshalb wurde die Bevºlkerungsprognose f¿r Holziken durch das Planungsbüro 

in Zusammenarbeit mit der Gemeinde aktualisiert. Aktualisiert werden für Holziken für das 

Jahr 2035 ca. 2ô000 EW prognostiziert. Das Fassungsvermögen des geltenden Zonenplans 

liegt gemªss den kantonalen Grundlagen bei 1ó600 EW, was wie die Bevölkerungszahl von 

1'699 EW per Ende 2022 zeigt, überholt ist (aktuell 1'754 E per Ende 2023).  

Gemäss der groben Abschätzung im Rahmen der Schulraumplanung wird momentan von 

ca. 2000 EW im Jahr 2035 ausgegangen (vgl. Abbildung 30). 

 

Abb. 30: Abschätzungen Einwohner und Schülerzahlen, Quelle Schulraumplanung für Holziken, 20 22) 

 

Der neue Zonenplan soll Kapazitäten für die nächsten 15 Jahre schaffen. Mit dem aktuali-

sierten Planungswert für 2035 von einem Bevölkerungszuwachs von ca. 300 Einwohnern 

(Von 2021/22: 1ó665/1699 EW auf 2035: ca. 2ó000 EW) weist der aktuelle Zonenplan eine 

Unterkapazität  auf. Mit verschiedenen Massnahmen zur Innenentwicklung konnte und 

kann die Bauzonenkapazität mit der bestehenden Bauzonenausdehnung erhöht werden. 
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10.5.1 Entwicklung der Überbauung  

 

 

 

 

Abb. 31: Stand der Überbauung 2022 im Vergleich zu 2001. Dunklere, schraffierte Bereiche wurden 
zwischen 2001 und 2010 überbaut. Schraffierte Bereiche sind bis 20 17 mehrheitlich überbaut , rot 
markierte Bereiche bis 2022 . Quelle: agis. Bauzonenplan, Stand der Erschliessung. 21.01.2023 

 

Im Zeitraum von 1970 bis 2021 sind in Holziken 630 neue Wohnungen entstanden.14  

 1970 1980 1990 2000 2014 2021 

Wohnungsbestand 181 310 364 456 625 811 

 

 

Die Abb. 31 zeigt die Baulücken innerhalb der Bauzonen (Stand: 2023) als farbig, unschraf-

fierte Bereiche. Die Baulücken weisen eine Fläche von 2.91 15 auf.  

Während einer Ortsbesichtigung und in der Nutzungsplanungskommission wurden Gebiete 

mit Entwicklungspotenzial identifiziert und im Masterplan als solche aufgenommen. 

10.5.2 Nutzungsdichte Gemeinde  

Die Nutzungsdichte bietet eine Grundlage für die Planung der Nutzungsintensität und der 

Überprüfung der Infrastrukturkapazität. Aufgrund unterschiedlicher Arbeits- und Wohnfor-

men und deren Bedarf an Geschossfläche oder Bauvolumen kann die Nutzungsdichte nicht 

direkt in bauliche Dichte umgerechnet werden.  

 

Einwohnerdichte  

Ende 2019 wies Holziken in den Wohn- und Mischzonen eine Einwohnerdichte von 37 

EW/ha auf. Ende 2021 eine solche von 48 EW/ha16. Die aktualisierten 

 
 
14 Statistik Aargau, Gemeindeporträt, Wohnungswesen (Januar 2023) 
15 Faktenblatt Raumbeobachtung 2021, Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen 
16 Statistik Aargau, Gemeindeporträt, Bevölkerung (2021); Faktenblatt Raumbeobachtung 2021, Holziken 
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Bevölkerungsprognose weist für 2035: ca. 2'000 EW aus. Dies entspräche einer Einwoh-

nerdichte von ca. 52 EW/ha. 

 

Beschäftigtendichte  

Holziken weist sehr wenige Beschäftige aus (2020: 259 Beschäftigte)17. 

 

Die Dichtevorgaben des kantonalen Richtplans (40 EW/ha) können durch die Über-

bauung nicht überbauter Parzellen und Nachverdichtung gut erreicht werden .  

10.5.3 Gebäudealter nach Bauperiode  

  

 

Abb. 32: Bauperiode. Registerdaten aus dem eidg. Gebäude und Wohnungsregister (GWS), 2015. 
Quelle: Abteilung Raumentwicklung Kanton Aargau.  

 

 

Wenige der Gebäude weisen ein Baujahr vor 1945 auf. Die älteren Gebäude säumen sich 

entlang der Hauptstrasse und der Bachstrasse. Einige ältere Gebäude befinden sich am 

Gässli, der Huebstrasse und dem Sportweg. Ca. die Hälfte der Gebäude ist zwischen 1945 

und 1980 entstanden. Zwischen 1981 und 2001 sind einige Einfamilienhausquartiere ent-

standen. Das Thema Erneuerung ist punktuell bei den älteren Gebäuden aktuell. Die Bau-

periode alleine gibt aber keine abschliessende Auskunft über den Renovationsbedarf eines 

Gebäudes. Idealerweise müssten vergangene Sanierungsprojekte für die Beurteilung des 

Erneuerungsbedarfs berücksichtigt werden. 

Es besteht Sanierungsbedarf bei den vor 1980 erstellten Bauten, deshalb ist eine 

leichte Nachverdichtung möglich . 

  

 
 
17 Statistik Aargau, Gemeindeporträt, Betriebe und Beschäftigte (Januar 2023) 
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10.5.4 Anteil Mehrfamilienhäuser  

 

 

Abb. 33: Gebäudetyp. Registerdaten aus dem eidg. Gebäude - und Wohnungsregister (GWS), 2015. 
Quelle: Abteilung Raumentwicklung Kanton Aargau.  

 

Die Mehrfamilienhäuser konzentrieren sich im Gebiet Zweig- und Birkenstrasse in der 

Wohnzone 3 und in der Wohn- und Gewerbezone Richtung Hirschthal/Schöftland. Verein-

zelt sind MFH auch im Rest der Wohn- und Gewerbezone vorhanden, insbesondere die 

zwischen 2018 - 2021 entstandenen Arealüberbauungen in den Gebieten Labi und Gässli. 

 

Gebäude mit Nebennutzungen sind sehr locker über das ganze Dorf verteilt. Kleine Kon-

zentrationen gibt es entlang der Hauptstrasse. 

 

Holziken weist im Erhebungsjahr viele Einfamilienhäuser und wenig Mehrfamilienhäuser 

auf, deshalb gestaltet sich die Nachverdichtung nicht einfach. Mittlerweile gibt es aufgrund 

von diversen Überbauungen (z.B. im Gässli) mehr Mehrfamilienhäuser, was zeigt, dass im 

Laufe der Zeit eine weitere Innenentwicklung stattfinden wird. 
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10.5.5 Stand der Erschliessung (Baureife)  

 

 

 

Abb. 34: Bauzonenplan, Stand der Erschliessung. Farbige Bereiche zeigen unüberbaute Bereiche. 

Die Farbcodierung zeigt den Zonentyp und die  Baureife. Quelle: agis. 15.07.2024 , Parz. 199 Bauge-

such bewilligt 2025 (schwarzes Kreuz)  

 

Die unüberbauten Parzellen können zur Verdichtung des Dorfes dienen. Die Mehrheit der 

unüberbauten Parzellen sind baureif. Für das Gebiet im Labi besteht ein rechtskräftiger 

Erschliessungsplan. 
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11  QUARTIERBETRACHTUNG  

Die innere Verdichtung ist aufgrund der fortschreitenden Zersiedlung von grosser Bedeu-

tung. Deshalb sollen von ortstypischen Quartieren das Baujahr, die EFH-/MFH-Dichte so-

wie die Bevölkerungsdichte analysiert werden. Die Erkenntnisse aus der Quartierbetrach-

tung fliessen in die städtebauliche Strategie ein.  

11.1 Datengrundlage  

 

Qualitative Aussagen basieren auf einer Ortsbegehung mit der lokalen Behörde. 

Die zu analysierenden Quartiere wurden aufgrund des Auslastungsgrads nach Richtplan in 

den überbauten Wohn-/Mischzonen ausgewählt. Es wurden diejenigen Quartiere analy-

siert, die einen deutlich zu niedrigen Auslastungsgrad haben. 

 

 

 

 

Abb. 35: Der Auslastungsgrad ergibt sich aus der vorhandenen Einwohnerdichte des Teilgebiets di-

vidiert durch die anzustrebende Einwohnerdichte der entsprechenden Zone gemäss dem kommuna-

len Innenentwicklungspfad (gestützt auf Richtplankapitel S 1.2 und Raumkonzept ). 
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11.2 Perimeter der Quartierbetrachtung  

 

 

Abb. 36: Perimeter der fünf betrachteten Quartiere  

11.3 Quartier Bachstrasse ï Gässli ï Schulstrasse  

11.3.1 Lage im Siedlungskörper  

  

 

Abb. 37: Luftbild 2017. Quelle: Agis. 06.03.2018  

 

Zentralität:  

Á Distanz zum Dorfkern 100 - 200 m 

Á Distanz zur nächsten ÖV-Haltestelle: 100 - 350 m 

 

Einbettung in funktionalen Kontext:  

Á Gastronomie 
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Umliegende Quartiere:  

Á Schulhaus 

Á Neue Überbauung im Labi / Gässli 

Á Monofunktionale Einfamilien-Hausquartiere 

Á Tankstelle 

Á Post 

Á Gastronomie 

11.3.2 Nutzungsgefüge  

Einwohnerdichte:  

Á 18 EW/ha 

 

Diversität des Wohnraum - und Arbeitsplatzangebots:  

Á Gemischt genutztes Quartier  

 

Aussenraumstruktur:  

Á Kleinräumig 

11.3.3 Ortsbauliche Struktur  

 

 

Abb. 38: AV-Daten Perimeter. Quelle: agis. 08.03.2016  

 

Ausnützungsziffer BNO:  0.8 

Auslastungsgrad EW-Dichte:  47 % 

Fläche:    1.6 ha 

Nutzungszone:   WG 3 

Zulässige Vollgeschosse:  3 

 

Freiräume:     Wiese 

Bauperioden:   vor 1945 

Einfamilienhäuser:   66 % 
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Altersstruktur:  

Die Angaben der Gebiete mit weniger als 50 Einwohnern werden vom Kanton nicht als 

Grundlage zur Verfügung gestellt. 

 

Identitätsstiftende Merkmale:  

Landwirtschaftlich geprägter Baustil entlang Bachstrasse, eine grössere Gewerbebaute  

 

Übergänge zu anderen Quartieren:  

Hauptstrasse als Grenze  

 

Grosse unbebaute Flächen:  

Á keine 

 

Kommentar:  

Durch die Landwirtschaftlichen Bauten und den Gewerbebau ist der Auslastungsgrad der 

Einwohnerdichte relativ tief. Die Ausnützung der einzelnen Parzellen ist durchschnittlich. 

Auf der Parzelle 254 (im Gässli) ist in der Zwischenzeit eine Arealüberbauung mit 42 Woh-

nungen realisiert worden. 

11.4 Quartier Hardstrasse ï Huebstrasse  

11.4.1 Lage im Siedlungskörper  

  

 

Abb. 39: Luftbild 2017. Quelle: agis. 2018.  
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Zentralität:  

Á Distanz zum Dorfkern 650 m 

Á Distanz zur nächsten ÖV-Haltestelle: 350 m 

 

Umliegende Quartiere:  

Á Landwirtschaftsgebiet 

Á Monofunktionale Einfamilien-Hausquartiere 

Á Wiese 

 

11.4.2 Nutzungsgefüge  

Einwohnerdichte:  

Á 27 EW/ha 

 

Diversität des Wohnraum - und Arbeitsplatzangebots:  

Á Gemischt genutztes Quartier  

 

Aussenraumstruktur:  

Á Unüberbaute Wiese 

Á Offenes Feld 

Á Grosse Gärten 

11.4.3 Ortsbauliche Struktur  

 

 

Abb. 40: AV-Daten Perimeter. Quelle: agis. 2018  

 

Ausnützungsziffer BNO:  0.8 

Auslastungsgrad EW-Dichte:  72 % 


























































































































































